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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Bergedorf 110 für den Geltungs-
bereich zwischen dem Weidenbaumsweg, dem Sander Damm 
und dem Schleusengraben (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 102) wird 
festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

 Nordgrenzen der Flurstücke 5487, 5628 und 5302, – 
Schleusengraben – Südgrenze des Flurstücks 5331, West-
grenze des Flurstücks 437 (Weidenbaumsweg), über das 
Flurstück 4057 (Dusiplatz), Westgrenze des Flurstücks 437 
der Gemarkung Bergedorf (Weidenbaumsweg).

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB werden beim Staatsarchiv 
zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei 
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim 
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstat-
tung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungsbe-
rechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

 1. In den Misch- und Gewerbegebieten sind Tankstellen und 
Vergnügungsstätten unzulässig; Ausnahmen für Vergnü-
gungsstätten werden ausgeschlossen.

 2. In den Misch- und Gewerbegebieten sind Bordelle und 
bordellartige Betriebe unzulässig.

 3. In den Misch- und Gewerbegebieten sind Einzelhandels-
betriebe unzulässig. Ausnahmsweise sind Verkaufsstät-
ten zulässig, wenn sie im unmittelbaren räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder pro-
duzierenden Gewerbebetrieben stehen, diesen räumlich 
untergeordnet sind und nicht mehr als 50 m² Verkaufsfläche 
umfassen. Ausnahmsweise ist im Gewerbegebiet der Han-
del mit Kraftfahrzeugen und Booten zulässig, wenn er im 
unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang mit Wartungs-, Inspektions- und Reparaturdienstlei-
stungen steht. Brennstoffhandel ist allgemein zulässig 

 4. In den Gewerbegebieten sind solche Anlagen und Betriebe 
unzulässig, die hinsichtlich ihrer Luftschadstoff- und 
Geruchsemissionen das Wohnen in den angrenzenden 
Gebieten wesentlich stören, wie regelhaft Lackierereien, 
Tischlereien, Brotfabriken, Fleischzerlegebetriebe, Räu-
chereien, Röstereien, Kunststoff erhitzende Betriebe oder 
in ihrer Wirkung vergleichbare Betriebe. Ausnahmen sind 
zulässig, wenn im Genehmigungsverfahren eine immissi-
onsschutzrechtliche Verträglichkeit mit der Nachbarschaft 
nachgewiesen werden kann.

 5. In den Mischgebieten darf die festgesetzte Gebäudehöhe für 
technische Anlagen (zum Beispiel Dachaufbauten, Zu- und 
Abluftanlagen) um bis zu 2 m überschritten werden, in den 
Gewerbegebieten um bis zu 5 m.

 6. Die Lage der mit „(D)“ bezeichneten privaten Grünflächen 
darf von der zeichnerisch festgesetzten Abgrenzung gering-
fügig abweichen.

 7. In den Mischgebieten dürfen die Baugrenzen durch Terras-
sen um bis zu 3 m und durch Balkone um bis zu 2 m über-
schritten werden. Die Länge der Terrassen und Balkone darf 
50 vom Hundert der dazugehörigen Fassadenseite nicht 
überschreiten.

 8. In den mit „(A)“ bezeichneten Mischgebieten sind Stell-
plätze nur in Tiefgaragen zulässig.

 9. Tiefgaragen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

10. Die mit „(D)“ bezeichneten privaten Grünflächen dürfen 
durch Tiefgaragen unterbaut werden.

11. Die zulässige Geschossfläche ist um die Flächen notwen-
diger Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche herge-
stellt werden, zu erhöhen.

12. Für die Beheizung und die Wasserversorgung gilt: Neu zu 
errichtende Gebäude sind für Beheizung und Warmwasser-
versorgung an ein Wärmenetz anzuschließen und über die-
ses zu versorgen. Die Wärme muss überwiegend aus erneu-
erbaren Energien, Abwärme oder Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugt werden. Vom Anschluss- und Benutzungsgebot wird 
ausnahmsweise abgesehen, wenn der berechnete Jahres-
Heizwärmebedarf der Gebäude nach der Energieeinspar-
verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), zuletzt 
geändert am 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2449, 2452), 
den Wert von 15 kWh (je m² * a) Nutzfläche nicht übersteigt. 
Vom Anschluss- und Benutzungsgebot kann auf Antrag 
befreit werden, soweit die Erfüllung der Anforderungen im 
Einzelfall wegen besonderer Umstände zu einer unbilligen 

Härte führen würde. Die Befreiung kann zeitlich befristet 
werden.

13. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Werbeanlagen 
nur für Betriebe zulässig, die in den Misch- oder Gewerbe-
gebieten ansässig sind. Werbeanlagen dürfen die Höhe der 
auf dem jeweiligen Grundstück vorhandenen Gebäude 
nicht überragen.

14. Das festgesetzte Leitungsrecht umfasst die Befugnis der 
Hamburger Stadtentwässerung, unterirdische öffentliche 
Sielanlagen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen, 
welche die Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen 
können, sind unzulässig.

15. Im Gewerbegebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anla-
gen) zulässig, deren Geräusche ein Emissionskontingent 
LEK nach DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ von 
60 dB(A)/m² tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und von 45 
dB(A)/m² nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) nicht über-
schreiten. Die Prüfung erfolgt nach DIN 45691, Dezember 
2006, Abschnitt 5. Die DIN 45691 kann beim Beuth Ver-
lag GmbH, 10722 Berlin bezogen werden; die DIN kann 
im Übrigen bei der Technischen Universität Hamburg-
Harburg, Universitätsbibliothek sowie der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbibliothek 
Technik Wirtschaft Innovation, eingesehen werden.

16. In den Mischgebieten ist für Wohnnutzungen durch geeig-
nete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Doppelfassa-
den, verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, 
Wintergärten), besondere Fensterkonstruktionen oder in 
ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, 
dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine 
Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, dass 
in Schlafräumen ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten 
Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht über-
schritten wird. Erfolgt die bauliche Schallschutzmaßnahme 
in Form verglaster Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel 
bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn- und 
Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer 
sind wie Schlafräume zu beurteilen.

17. In den mit „(B)” bezeichneten Mischgebieten ist für den 
Außenbereich einer Wohnung entweder durch Orientierung 
an lärmabgewandten Gebäudeseiten Richtung Osten oder 
durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie verglaste Vor-
bauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit 
teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese 
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminde-
rung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-
nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 
als 65 dB(A) erreicht wird.

18. In den mit „(C)“ bezeichneten Misch- und Gewerbege-
bieten sind die Aufenthaltsräume gewerblicher Nutzungen 
– hier insbesondere die Pausen- und Ruheräume – durch 
geeignete Grundrissgestaltung den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung an den 
vom Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseiten nicht mög-
lich ist, muss für die Räume ein ausreichender Schallschutz 
an Außentüren, Fenstern und Dächern der Gebäude durch 
bauliche Maßnahmen geschaffen werden. Vorrangig sind 
Pausen- und Ruheräume der lärmabgewandten Gebäude-
seite zuzuordnen.

19. Entlang der mit „(F)“ bezeichneten Baugrenze am Wei-
denbaumsweg ist durch geeignete Fassadengestaltung wie 
absorbierende Oberflächen, Strukturierung durch Balkone 
und Erker, Verkleidung, besondere Fensterstürze oder 
geglie dertes Mauerwerk sicherzustellen, dass eine Schallab-
sorption erreicht wird, die eine Zunahme der Lärmbelas-
tung an den westlich gegenüberliegenden Wohngebäuden 
auf höchstens 0,5 dB(A) begrenzt. Die Maßnahmen müs-
sen bis zu einer Fassadenhöhe von 3 m über Straßenniveau 
durchgeführt werden.

20. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze 
ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Für die Baum-
pflanzungen sind standortgerechte, einheimische Arten zu 
verwenden. Die Bäume müssen einen Stammumfang von 
mindestens 20 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemes-
sen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser Bäume ist eine 
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen. 
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen.

21. In den Misch- und Gewerbegebieten sind je vollendeter 
2000 m² Grundstücksfläche mindestens ein großkroniger 
oder zwei kleinkronige Laubbäume zu pflanzen. Großkro-
nige Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 
20 cm, kleinkronige Bäume einen Stammumfang von min-
destens 14 cm in jeweils 1 m Höhe über dem Erdboden auf-
weisen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen.

22. Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr 
als 5 m beträgt, sowie fensterlose Fassaden sind mit Schling- 
und Kletterpflanzen zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist 
mindestens eine Pflanze zu verwenden und dauerhaft zu 
erhalten.

23. Innerhalb der mit „(E)“ bezeichneten überbaubaren 
Grundstücksfläche sind die Dächer in einem Umfang von 
mindestens 1000 m² Dachfläche mit einem mindestens 
8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen 
und zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

24. Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu 
begrünen. Hiervon ausgenommen sind erforderliche 
Flächen für Gebäude, Wege, Terrassen, Freitreppen und 
Kinderspielflächen.

25. Außenleuchten sind nur in Form von monochromatisch 
abstrahlenden Leuchten und mit einem geschlossenen Glas-
körper zulässig. Außenleuchten dürfen nicht in Richtung 
Schleusengraben ausgerichtet werden.

26. Auf der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft ist der Uferrandstreifen 
naturnah zu entwickeln, soweit hydraulische Belange dem 
nicht entgegenstehen. Zulässig sind nur einheimische und 
standortgerechte Bepflanzungen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Bergedorf 110
Vom 25. März 2013

(HmbGVBl. S. 133)

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt 
geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsge-
setzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. 
S. 271), zuletzt geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 256), 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. 
S. 350, 402), geändert am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 
2012 S. 3), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert am 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 
181), § 4 Absatz 1 des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 
vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 261), zuletzt geändert am 
6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 414), § 81 Absatz 1 Nummer 
2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 
(HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 20. Dezember 
2011 (HmbGVBl. S. 554), sowie § 1, § 2 Absatz 1, § 3 und 
§ 4 Nummer 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 
8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 
29. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 213), wird verordnet:
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§ 1

Die Verordnung über den Bebauungsplan Bergedorf 110 
vom 25. März 2013 (HmbGVBl. S. 133) wird wie folgt geän-
dert:

1. Die beigefügte „Anlage zur Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über den Bebauungsplan Bergedorf 110“ wird 
der Verordnung hinzugefügt.

2. In § 2 wird folgende Nummer 27 angefügt:

„27. Für den in der Anlage dargestellten Geltungsbereich 
der Änderung des Bebauungsplans gilt:

27.1 Im Geltungsbereich der Änderung des Bebauungs-
plans wird in der niedergelegten zeichnerischen Dar-
stellung der Verordnung über den Bebauungsplan 
Bergedorf 110 die Festsetzung „Gewerbegebiet“ in die 
Festsetzung „Mischgebiet“ gemäß § 6 der Baunut-

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Bebauungsplan Bergedorf 110
Vom 15. November 2018

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635) in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. 
S. 271), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 
27), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 
(HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 
(HmbGVBl. S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434), sowie § 1 und § 2 Absatz 1 der Weiterüber-
tragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006, (HmbGVBl. 
S. 481), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 
27), wird verordnet:
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zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3787) geändert.

27.2 Für das Mischgebiet wird eine Grundflächenzahl von 
0,6 als Höchstmaß festgesetzt. Eine Überschreitung 
der festgesetzten Grundflächenzahl ist für Tiefgara-
gen und ihre Zufahrten sowie Stellplätze und Neben-
anlagen nach § 14 BauNVO bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,9 zulässig.

27.3 Die zulässige Gebäudehöhe beträgt maximal 18,8 m 
über der festgesetzten Geländeoberfläche.

27.4 Für das Mischgebiet wird eine Geschossflächenzahl 
von 1,65 als Höchstmaß festgesetzt.

27.5 An den zu den Flurstücken 5628, 7639 und 7648 der 
Gemarkung Bergedorf ausgerichteten Fassaden von 
Wohngebäuden ist durch geeignete bauliche Schall-
schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Doppelfassaden, 
verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien), 
besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wir-
kung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass 
durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine 
Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, 
dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel bei teilge-
öffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nacht-
zeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche 
Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vor-
bauten, muss dieser Innenraumpegel bei teilgeöffne-
ten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in 
Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie 
Schlafräume zu beurteilen.

27.6 Im Mischgebiet sind mindestens 50 vom Hundert 
(v. H.) der Dachflächen der obersten Geschosse von 
Gebäuden, die eine Neigung bis 20 Grad aufweisen, 
mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau zu versehen und mindestens 
extensiv zu begrünen.

27.7 Im Mischgebiet sind mindestens 10 v. H. der Grund-
stücksflächen als offene Vegetationsflächen anzule-
gen.

27.8 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bleiben im 
Übrigen die bisherigen planungsrechtlichen Festset-
zungen des Bebauungsplans Bergedorf 110 bestehen.“

§ 2

Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

§ 3

Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Die Begründung kann auch beim örtlich zuständigen 
Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese-
hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt 
vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erwor-
ben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
 Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Bebauungsplans schriftlich gegen-
über dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind.

Hamburg, den 15. November 2018.

Das Bezirksamt Bergedorf
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